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              13.01.2022 
    Änderungsantrag      HHA 

       

Fraktion der CDU,  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) in der Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Haushaltsausschusses 
Drucksache 20/6873 zu Drucksache 20/6380 

 
Inhalt des Antrags:  Unterstützung Einrichtungen zum Gewaltschutz 
   Veranschlagung der GZSG-Maßnahme im Kernhaushalt 
 
Einzelplan:   08 Hessisches Ministerium für Soziales und Integration 
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 

Zu Kapitel:  08 06 Freiwillige Transferleistungen 
Buchungskreis:  2795 

 
Förderproduktnummer lt. Leistungsplan:  05 
 
Bezeichnung lt. Leistungsplan: Schutz von Frauen vor Gewalt 
 
 

  Veränderung 
  von um auf 

Leistungsplan:    

  
Beträge in 1.000 EUR 

 
 Gesamtkosten 1.742,5 +1.000,0 2.742,5 
 Eigene Erlöse 0,0 0,0 0,0 
 Produktabgeltung 1.742,5 +1.000,0 2.742,5 

 
 
Weitere Änderungen im Wirtschafts-/ Stellenplan: 
 
Zu Nr. 7 des Produktblatts: Das Bewilligungsvolumen 2022 (Landesmittel) erhöht sich entsprechend der Veränderung der 
Gesamtkosten. 
 
Zu Nr. 9 des Produktblatts: Die Liquidität 2022 (Landesmittel Neubewilligung) erhöht sich entsprechend der Veränderung 
des kameralen Haushaltsansatzes.  
 
 
Kameraler Haushalt:        Beträge in EUR 
 

Titel Zweckbestimmung von um auf 
684 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale o-

der ähnliche Einrichtungen 
(ohne öffentliche Einrichtungen). 

70.420.300 +1.000.000 71.420.300 

 
 
Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
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Begründung des Änderungsantrags:  
 
Fortführung der pandemiebedingten Unterstützung der Frauenhäuser in 2022. Die Unterstützung bezieht sich auf pandemie-
bedingte Mehrbedarfe der Einrichtungen, wie beispielsweise Corona-Tests, Hygieneartikel sowie Honorarmittel für Fach-
kräfte zur Abdeckung von Arbeitsspitzen. 
 
Wiesbaden, 12. Januar 2022 
 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Die Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Ines Claus 
 

  
  

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Mathias Wagner (Taunus) 
 

 


